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SATZUNG 
 

der Gemeinde Tarp - Kreis Schleswig-Flensburg 
über 

die Entschädigung ihrer Ehrenbeamten und ihrer ehrenamtlich Tätigen 
(Entschädigungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 4 i.V.m. 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der Lan-
desverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Kreisen, Ämtern sowie der bei 
den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern (EntschVO) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung 
vom 28.03.2017 folgende Entschädigungssatzung für die Gemeinde Tarp erlassen: 
 
 

§ 1 
Grundsatz 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und –beamte, Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie ehren-

amtliche Bürgerinnen und Bürger erhalten eine Entschädigung oder Auslagenerstattung 
nach dieser Satzung. 

 
(2) Beträge werden auf volle Eurobeträge nach unten abgerundet. 

 
 

§ 2 
Bürgermeister/in 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung als 

monatliche Pauschale nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. Daneben erhält 
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister monatlich eine Reisekostenpauschale von 
25,00 € und eine Telefonkostenpauschale von 25,00 €. 

 
(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-

ters wird bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder 
seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädigung 
gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt.  
Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister vertreten wird ein Dreißigstel der Aufwandsentschädigung des Bür-
germeisters oder der Bürgermeisterin. 

 
 

§ 3 
Fraktionsvorsitzende 

 
(1) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von 13 v. H. des Höchstsatzes nach § 2 Abs. 1 pro Monat. 
 

(2) Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der EntschVO bei Ver-
hinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre besondere Tätigkeit als Vertre-
tung eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 
abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Fraktionsvor-
sitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, ein Dreißigstel der Aufwandsent-
schädigung nach Abs. 1. 
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§ 4 
Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 
(1) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten eine monatliche Aufwands-ent-

schädigung nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. Daneben erhalten die Ge-
meindevertreterinnen und -vertreter für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindever-
tretung, der Ausschüsse, denen sie angehören und der Fraktionen für die Teilnahme 
an sonstigen in der Hauptsatzung bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten 
für die Gemeinde ein Sitzungsgeld nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. 

 
(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten 

für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind und an Sitzun-
gen der Fraktionen und Teilfraktionen und für eine sonstige Tätigkeit für die Gemeinde 
ein Sitzungsgeld nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. Entsprechendes gilt 
für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, 
im Vertretungsfall.  

 
(3) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten nach 

Maßgabe der EntschVO für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein zusätzliches 
Sitzungsgeld nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO.  
Bürgerliche Ausschussvorsitzende, die in der Gemeindevertretung über ihren Aus-
schuss berichten, erhalten für die Teilnahme an diesen Sitzungen ebenfalls ein Sit-
zungsgeld nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. 

 
 

§ 5 
Leiter/in und Vorstandsmitglieder der Volkshochschule (VHS) 

 
(1) Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Leiterin oder der Leiter der VHS erhalten für 

die durch ihre Tätigkeit entstandenen Auslagen Ersatz. Die Leiterin oder der Leiter der 
VHS erhält eine Aufwandsentschädigung als monatliche Pauschale in Höhe von 300 €. 

 
(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes erhalten Sitzungsgeld 

nach den festgelegten Sätzen gem. § 4 Absatz 1, sofern sie keine Aufwandsentschä-
digung gem. Absatz 1 erhalten. 

 
 
 
 
 
 

§ 6 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 

 
(1) Die Gemeindewehrführung und ihre Stellvertretung erhalten nach Maßgabe der Ent-

schädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 2/3 des Höchstsatzes der Verordnung.  
Die Ortswehrführung und ihre Stellvertretung erhalten nach Maßgabe der EntschVOfF 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstbetrages der Verord-
nung. 
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(2) Die Gerätewartinnen oder die Gerätewarte erhalten nach Maßgabe der Richtlinien über 

die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuer-
wehren (EntschRichtl-fF) eine monatliche Aufwandsentschädigung für die Wartung und 
Pflege von Fahrzeugen in Höhe der Höchstsätze gem. Punkt 8.1 der Richtlinien. 

 
(3) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält eine monatliche Aus-

lagenpauschale nach Maßgabe der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern 
der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) in Höhe des 
Höchstbetrages der Richtlinien. Die Stellvertretung erhält die Hälfte des Betrages. 

 
(4) Die Atemschutzgerätewartin oder der Atemschutzgerätewart der Ortswehr Tarp erhält 

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 €, die Atemschutzgeräte-
wartin oder der Atemschutzgerätewart der Ortswehr Keelbek erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 € 

 
(5) Die Funkwartin oder der Funkwart erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 15,00 €.  
 
 

§ 7  
Vorsitzender und Mitglieder des Seniorenbeirates 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Seniorenbeirats erhält nach Maßgabe der EntschVO eine 

Aufwandsentschädigung als monatliche Pauschale in Höhe 5,5 v. H. der Aufwandsent-
schädigung nach § 2 Abs. 1. 
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der oder des Vorsitzenden des Seniorenbei-
rates wird nach Maßgabe der EntschVO bei Verhinderung der oder des Vorsitzenden 
für die besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädigung 
gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädi-
gung beträgt für jeden Tag, an dem die oder der Vorsitzende vertreten wird, ein Drei-
ßigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Vorsitzenden. 

 
(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates, ausgenommen die/der Beiratsvorsitzende, die/der 

eine Aufwandsentschädigung erhält, erhalten nach Maßgabe der EntschVO für die Teil-
nahme an Sitzungen des Beirates ein Sitzungsgeld nach Maßgabe des Höchstsatzes 
der EntschVO. Diese Regelung gilt für höchstens 4 Sitzungen im Jahr. 

§ 8 
Vorsitzender und Mitglieder des Jugendbeirates 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Jugendbeirates erhält nach Maßgabe der EntschVO für 

die Teilnahme an ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen gemäß Jugendbeiratssat-
zung ein doppeltes Sitzungsgeld nach Maßgabe des Höchstsatzes der EntschVO. Die 
weiteren 6 Vorstandsmitglieder erhalten nach Maßgabe der EntschVO für die Teil-
nahme an den Sitzungen des Beirates ein Sitzungsgeld nach Maßgabe des Höchstsat-
zes der EntschVO. Diese Regelung gilt für höchstens 4 Sitzungen im Jahr.   

 
 

§ 9 
Verdienstausfall- und Abwesenheitsentschädigung 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-

meindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
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Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern von Bei-
räten ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständi-
ger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist 
der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialver-
sicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtig-
ten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Per-
sonen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen 
Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde 
im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billi-
gem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung 
je Stunde beträgt 30,00 €, höchstens 120,00 € pro Tag. 

 
(2) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen 

und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die 
durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haus-
halt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle 
Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung 
beträgt 12,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die an-
gefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 
(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderli-
chen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht 
für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder 
Verdienstausfallentschädigung nach Absatz 1 oder eine Entschädigung nach Absatz 2 
gewährt wird. 

 
(4) Personen nach Absatz 1 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für 

die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahr-
kosten, für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kos-
ten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert 
erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschä-
digung nach den Sätzen des § 5 Bundesreisekostengesetz. 

 
 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
Diese Entschädigungssatzung tritt am 01.07.2017 in Kraft. 
 
 
Tarp, den 30. März 2017 
 
 
GEMEINDE  TARP 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Peter Hopfstock 
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Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

 

für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am 07. Mai 2017 

1. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Gemeinden Oeversee, Sieverstedt 
und Tarp werden in der Zeit vom 17. April 2017 bis 21. April 2017 während der allge-
meinen Öffnungszeiten in der Amtsverwaltung Oeversee –Bürgerbüro- Tornschauer 
Straße 3-5, 24963 Tarp für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlbe-
rechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus de-
nen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigte, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetz 
besteht.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
Einsichtsfrist spätestens am 21. April 2017 bis 12.00 Uhr bei der Gemeindewahlbe-
hörde des Amtes Oeversee –Bürgerbüro-, Tornschauer Straße 3-5, 24963 Tarp Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt wer-
den; die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spä-
testens 09. April 2017 eine Wahlbenachrichtigung.  
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, 
das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1. eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist,  
5.2. eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist,  
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a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist ver-

säumt hat, 
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchs-

frist entstanden ist oder 
c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 

Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der Gemeinde-
wahlbehörde bekannt geworden ist. 

Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis 
zum 05. Mai 2017, 12.00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich 
(nicht telefonisch) beantragen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder 
durch sonst dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewährt.  

Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Num-
mer 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, beantragen. Das gleich gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die im 
Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer den Antrag für 
eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 

 

6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 
einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
einen amtlich hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahl-
behörde und 
ein Merkblatt für die Briefwahl.  

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlbe-
rechtigten Person unterschriebene Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht 
zur Beantragung des Wahlscheins oder eine schriftliche Vollmacht zur Entgegen-
nahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt wird. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann 
auch in der Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am 
Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bist 18.00 Uhr 
dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks oder 
dem auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Briefwahlvorstand zugeht. 

 

 

Tarp, den 07. April 2017     AMT OEVERSEE 
        Der Amtsvorsteher 

Im Auftrage 
        gez. Rudolph 
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